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dass die für Jugendhilfe zuständige Senatsverwaltung zusätzlich das 
Einvernehmen mit der für Sozialwesen zuständigen Senatsverwal-
tung herstellt.

§ 4 
Veröffentlichung

Das Bedarfsermittlungsinstrument wird von der für Sozialwesen 
zuständigen Senatsverwaltung in der jeweiligen Fassung über öf-
fentlich zugängliche Netze als Bestandteil des Stadtinformations-
systems für das Land Berlin veröffentlicht.

Artikel 2 
Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit für die 

Wahrnehmung von einzelnen Bezirksaufgaben durch einen 
Bezirk oder mehrere Bezirke im Bereich der Aufstiegsfortbil-

dungsförderung, der Sozialhilfe sowie der Unterhaltssicherung
§ 2 der Verordnung über die Zuständigkeit für die Wahrnehmung 

von einzelnen Bezirksaufgaben durch einen Bezirk oder mehrere 
Bezirke im Bereich der Aufstiegsfortbildungsförderung, der Sozial-
hilfe sowie der Unterhaltssicherung vom 18. März 2003 (GVBl. 
S. 147), die zuletzt durch Artikel II der Verordnung vom 3. Dezem-
ber 2013 (GVBl. S. 894) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 3 
Änderung der Verordnung über das Verbot der  

Zweckentfremdung von Wohnraum
In § 3 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über das Verbot der Zweck-

entfremdung von Wohnraum vom 4. März 2014 (GVBl. S. 73), die 
zuletzt durch Verordnung vom 16. Oktober 2018 (GVBl. S.  607) 
geändert worden ist, wird in Buchstabe d der Punkt durch ein Kom-
ma ersetzt und folgender Buchstabe e angefügt:

„e)	� die Leistungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch in Räumlichkeiten nach § 42a 
Absatz 5 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch er-
bringen.“

Artikel 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Berlin, den 2. Juli 2019

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r

Regierender Bürgermeister 

Elke  B r e i t e n b a c h
Senatorin für 

Integration, Arbeit und  
Soziales

Auf Grund
–	 des § 118 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

vom 23. Dezember 2016 (BGBl.  I S.  3234), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. April 2019 (BGBl. I 
S. 473) geändert worden ist,

–	 des § 3 Absatz 3 Satz 2 des Allgemeinen Zuständigkeitsge-
setzes in der Fassung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S.  302, 
472), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 
4. März 2019 (GVBl. S. 210) geändert worden ist,

–	 des § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Gesetzes über das 
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum vom 29. No-
vember 2013 (GVBl. S. 626), das zuletzt durch Gesetz vom 
9. April 2018 (GVBl. S. 211) geändert worden ist,

verordnet der Senat:

Artikel 1 
Verordnung 

zur Bestimmung eines Bedarfsermittlungsinstruments 
gemäß § 118 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (TIBV)

§ 1 
Teilhabeinstrument Berlin

Bedarfsermittlungsinstrument des Trägers der Eingliederungshil-
fe im Land Berlin ist das Teilhabeinstrument Berlin in der jeweiligen 
Fassung.

§ 2 
Änderungen des Teilhabeinstruments

(1) Der für Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung obliegt die 
fachliche Weiterentwicklung des Teilhabeinstruments Berlin. Die 
fachliche Weiterentwicklung des Teilhabeinstruments Berlin hat im 
Einvernehmen mit der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung zu 
erfolgen. Bei der Weiterentwicklung sind vom Berliner Teilhabebei-
rat nach § 9 des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch benannte Interessensvertretungen der Menschen mit 
Behinderungen zu beteiligen.

(2) Der Berliner Steuerungskreis hat über Änderungen des Teil-
habeinstruments Berlin zu beraten. Die Änderungen werden von der 
für Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung im Einvernehmen 
mit der für Jugend und der für Finanzen zuständigen Senatsverwal-
tung festgesetzt.

§ 3 
Abweichungen

Die für Jugendhilfe zuständige Senatsverwaltung kann das Teil-
habeinstrument Berlin nach § 1 für ihren Geschäftsbereich ergänzen 
und modifizieren. Im Übrigen gilt § 2 entsprechend mit der Maßgabe, 

Verordnung
zur Bestimmung eines Bedarfsermittlungsinstruments gemäß 

§ 118 SGB IX und zur Änderung weiterer Verordnungen
Vom 2. Juli 2019



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      75. Jahrgang      Nr. 19      20. Juli 2019476

Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung,
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin

Redaktion:
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin
Telefon: 030/9013 3380, Telefax: 030/9013 2000
E-Mail: gvbl@senjustva.berlin.de
Internet: www.berlin.de/sen/justva

Verlag und Vertrieb:
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln
Telefon: 0221/94373-7000, Telefax 0221/94373-72015
Kundenservice: Telefon 02631/801-2222, E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com, www.wolterskluwer.de

Bezugspreis:
Vierteljährlich 17,40 € inkl. Versand und MwSt. bei sechswöchiger Kündigungsfrist 
zum Quartalsende. Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten. Der angewandte 
Steuersatz beträgt 7% für das Printprodukt und 19% für die Online-Komponente.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 1,60 €

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 449 • 50939 Köln

Postvertriebsstück • 03227 • Entgelt bezahlt • Deutsche Post AG


	Inhalt
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-2-1 im Bezirk Neukölln vom 22. Mai 2019
	Berliner Verordnung über einen Vorschuss bei der Inanspruchnahme von Familienpflegezeit oder Pflegezeit (Berliner Pflegezeitvorschussverordnung - BlnPflZVVO) vom 28. Mai 2019
	Verordnung zur Änderung der Landessiegelverordnung und der Landeswahlordnung vom 2. Juli 2019
	Verordnung zur Bestimmung eines Bedarfsermittlungsinstruments gemäß § 118 SGB IX und zur Änderung weiterer Verordnungen vom 2. Juli 2019


